
 

 



 

 

 

Genehmigung des Pr¿fberichtes ï Pr¿fungsausschuss-

sitzung vom 20.03.2024  

Die Pr¿fberichte von der Sitzung am 20.03.2024 wurde ein-
stimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Genehmigung ï Rechnungsabschluss 2023 

Der Rechnungsabschluss 2023 wurde einstimmig geneh-
migt. 
 
Geb¿hrenbremse ï Weitergabe der Fºrderung 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Fºrderung 
(Geb¿hrenbremse) f¿r den Betrieb der M¿llbeseitigung ver-
wendet und an die Geb¿hrenpflichtigen weitergegeben wer-
den soll. 
 
 nderung Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung 
(GEP) - Aufhebung Grundsatzbeschluss ï Ankauf eines 
Tanklºschfahrzeuges (TLF) ï Neufassung Grundsatz-
beschluss ï Ankauf eines TLF-B 4000 
Die geªnderte Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung 
wurde einstimmig genehmigt. Weiters wurde der am 
31.03.2022 unter TOP 9 gefasste Grundsatzbeschluss, 
¿ber den Ankauf eines 4000L Tanklºschfahrzeuges (TLF) 
im Jahr 2027, aufgehoben und ein neuer Grundsatzbe-
schluss ¿ber den Ankauf eines 4000L Tanklºschfahrzeug 
mit Bergeausr¿stung (TLF-B 4000L) gefasst. 
 
Genehmigung ï neue Feuerwehr-Geb¿hrenordnung 
und Feuerwehr-Tarifordnung 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass der Beschluss vom 
14.12.2023, TOP 9, ¿ber die Feuerwehr-Tarifordnung, die 
irrt¿mlich als neue Geb¿hrenordnung f¿r die Feuerwehr 
Allerheiligen/Lebing bezeichnet wurde, aufgehoben wird. 
Weiters wurde die neue Feuerwehr-Geb¿hrenordnung und 
die Feuerwehr-Tarifordnung beschlossen die ab 01.05.2024 
g¿ltig sein werden. 
 
Genehmigung Finanzierungsplan ï Hydraulisches Ret-
tungsgerªt ï FF Allerheiligen/Lebing 
F¿r den Ankauf des hydraulischen Rettungsgerªtes f¿r die 
FF Allerheiligen/Lebing wurde der Finanzierungsplan ein-
stimmig genehmigt und der Auftrag an die Fa. Rosenbauer 
vergeben. 
 
Genehmigung ï Kosten und Auftragsvergaben ï Archi-
tekturwettbewerb Veranstaltungssaal 
Der Finanzierungsplan und die Auftragsvergaben wurden 
laut Aufstellung einstimmig genehmigt. 
 
Genehmigung ï Finanzierungsplan und Auftragsverga-
be ï Sanierung Teilst¿ck GemeindestraÇe Grst. Nr. 
438/3  KG 43201 Allerheiligen ï Zufahrt bis zu Allerheili-
gen 80  
Die Auftragsvergabe an die Fa. Held & Francke Baugesell-
schaft m.b.H. und der Finanzierungsplan f¿r die Sanierung 
des Teilst¿cks der GemeindestraÇe Grst. Nr. 438/3 KG 
4320 (Zufahrt bis Allerheiligen 80) wurde einstimmig geneh-
migt 
 
Genehmigung ï Finanzierungsplan und Auftragsverga-
be ï Kamerabefahrung Zone A 
Der Finanzierungsplan und die Auftragsvergabe an die bil-
ligstbietende Firma A. Zaussinger Bau- und Transport 
GmbH, 4224 Wartberg o. Aist f¿r das Vorhaben 
ĂKamerabefahrung Zone  Añ wurden einstimmig genehmigt. 
 
 

 
Genehmigung der Aufsandungsurkunde ï grundb¿-
cherliche Durchf¿hrung (Vorkaufsrecht) ï EZ 306 KG 
43210 Lebing 
Die Aufsandungsurkunde (AZ. 148/2019/Mag. G./tag) ¿ber 
die Einrªumung des Vorkaufsrechts in Bezug auf die EZ 
306 KG 43210 Lebing wurden einstimmig genehmigt. 
 
Grundsatzbeschluss ï Einleitung des Verfahrens ï Flª-
chenwidmungsplanªnderung Nr. 4.22 ï Hoch 
Der Grundsatzbeschluss f¿r die Einleitung des Verfahrens 
bez¿glich Flªchenwidmungsplanªnderung Nr. 4.22. ĂHochñ 
wurden einstimmig gefasst. 
 
Grundsatzbeschluss ï Einleitung des Verfahrens ï Flª-
chenwidmungsplanªnderung Nr. 4.23. - Wurm 
Der Grundsatzbeschluss f¿r die Einleitung des Verfahrens 
f¿r die Flªchenwidmungsplanªnderung Nr. 4.23. ĂWurmñ 
wurden einstimmig gefasst. 
 
Genehmigung der Vermessungsurkunde des Amtes der 
Oº. Landesregierung - GW Ratshofer, GZ. 4542-1/23 
vom 03.01.2024  
Die Vermessungsurkunde des Amtes der Oº Landesregie-
rung von der Katasterschlussvermessung G¿terweg Rats-
hofer, GZ 4542-1/23, vom 03.01.2024 wurden einstimmig 
genehmigt. 
 
Genehmigung der Vermessungsurkunde des Amtes der 
Oº. Landesregierung - GW Niederlebing, GZ 7253-4/23 
vom 09.01.2024  
Die Vermessungsurkunde des Amtes der Oº Landesregie-
rung von der Katasterschlussvermessung G¿terweg Nie-
derlebing GZ 7253-4/23, vom 09.01.2024 wurden einstim-
mig genehmigt. 
 
Ansuchen ï Auflassung eines Teilst¿cks des ºffentli-
chen Weges Grst. Nr. 2286/1 KG Allerheiligen 
Die Auflassung des betroffenen Teilst¿cks des ºffentlichen 
Weges Grst. Nr. 2286/1 KG 43201 Allerheiligen wurde ein-
stimmig abgelehnt. 
 
Grundsatzbeschluss ï Einleitung des Verfahrens ï Um-
legung der ºffentlichen Wege Grst. Nr. 1731/1 und 
1731/2 KG 43210 Lebing und Auflassung der bestehen-
den Wege 
Dieser Punkt wurde vertagt. 
 
Vornahme der Totenbeschau ï Bestellung Dr. Bettina 
Wahl 
Die Bestellung von Frau Dr. Bettina Wahl zur Vornahme der 
Totenschau wurde einstimmig genehmigt. 
 
Genehmigung Verordnung ï Einreihung ºffentliche 
StraÇe (GW Judenleiten/Zufahrt Kaindl) in andere Stra-
Çengattung - Umreihung in GemeindestraÇe Judenlei-
ten Ost und Aufhebung bisherige Einreihung 
Die Verordnung ¿ber die Einreihung einer ºffentlichen Stra-
Çe (ĂG¿terweg Judenleiten/Zufahrt Kaindl)ñ) in eine andere 
StraÇengattung sowie die Umreihung in die Gemeindestra-
Çe Judenleiten Ost und die gleichzeitige Aufhebung der 
bisherigen Einreihung wurde einstimmig genehmigt. 
 
 

Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates vom 28.03.2024 



 

 

  
Hinweis: 

Nach Genehmigung dieser Verhandlungsschrift in der 

nªchsten Sitzung kann auf unserer Homepage 

www.allerheiligen.ooe.gv.at Einsicht genommen wer-

den. 

 

Nªchste Gemeinderatssitzung : 

Donnerstag 13.06.2024 19:00 Uhr 

Bauverhandlungstermin: 
Mittwoch, 24. April 2024 
 

Bitte die Bauansuchen/Unterlagen 1 Woche vor dem Bau-

verhandlungstermin beim Gemeindeamt abgeben. Spªter 

eingelangte Bauansuchen werden erst beim nªchsten Ter-

min behandelt. Bei persºnlicher Bauberatung ist eine Vo-

ranmeldung erforderlich. Terminvereinbarungen bei Sabrina 

Wahl unter 07262/ 580 12 ï10 oder 

wahl@allerheiligen.ooe.gv.at 

Statistisches aus unserer Gemeinde 
 

Mit 31.12.2023 waren in der Gemeinde Allerheiligen i. M. 1.303 Personen gemeldet, davon 1.256 Personen mit Haupt-

wohnsitz und 47 mit Nebenwohnsitz.  

 

Im Jahr 2023 gab es 

¶70 Zuz¿ge und 80 Wegz¿ge 

¶11 Geburten, davon sind 0 in Allerheiligen geboren 

¶9 Sterbefªlle 

¶3 Trauungen in Allerheiligen 

Gesamt 1.256 

Weibl.    609 

Mªnnl.    647 

Inland 1277 

Ausland    26 

B¿rgerfragestunde vor der Gemeinde-
ratssitzung 
 
In unserer Gemeinde werden die B¿rgerinnen und B¿r-

ger mittels unterschiedlicher Medien, insbesondere der 

Gemeindenachricht sowie der Homepage, stets ¿ber die 

Angelegenheiten der ºrtlichen Gemeinschaft auf dem 

Laufenden gehalten. 

Dar¿ber hinaus hat jede Einwohnerin und jeder Einwoh-

ner die Mºglichkeit, in der B¿rgerfragestunde vor Beginn 

einer jeden Gemeinderatssitzung Anfragen an den Ge-

meinderat, den B¿rgermeister und die Verwaltung zu 

richten.  

Wer das Angebot n¿tzen mºchte muss sich spªtestens 

5 Tage vor der Gemeinderatssitzung am Gemeindeamt 

zur B¿rgerfragestunde schriftlich anmelden und sein 

Anliegen bekanntgeben. 

Wir sind bem¿ht, die eingegangenen Anfragen aus der 

Bevºlkerung zu beantworten oder bei Bedarf als Emp-

fehlung auf die Tagesordnung der nªchsten Gemeinde-

ratssitzungen zu setzen bzw. die Anfrage einem Aus-

schuss zuzuweisen. 

 

Duale Zustellung ĂMein Postkorbñ 
 
ĂMein Postkorbñ ist das zentrale elektronische Postfach 

f¿r Ihre behºrdlichen Nachrichten. Die 

Registrierung ist mit wenig Zeitaufwand, kostenlos onli-

ne unter:  

 

www.bmf.gv.at/services/Elektronische-Zustellung/

Anmeldung-zur-elektronischen-Zustellung 

mºglich. 

 

Das elektronische Postfach "Mein Postkorb" ist Ihr zent-

rales und sicheres Postfach f¿r Ihre behºrdlichen Nach-

richten. 

Mein Postkorb: Ihr sicheres Postfach f¿r behºrdliche Nach-

richten 

Nach der einmaligen Registrierung kºnnen Sie Schriftst¿cke 

von Behºrden (z.B. Strafregisterauszug, Meldebestªtigung 

etc.) sicher ¿ber Ihr kostenloses elektronisches Postfach 

empfangen. Profitieren Sie von der Mºglichkeit, Ihre behºrd-

lichen Dokumente zuk¿nftig digital zu erhalten. 

 

B¿rgerinnen und B¿rger kºnnen in "Mein Postkorb" unter 

oesterreich.gv.at und in der App "Digitales Amt" einsteigen. 

Unternehmen steht "Mein Postkorb" im Unternehmensser-

viceportal (usp.gv.at) zur Verf¿gung. 

 

Bei jeder neuen Nachricht in "Mein Postkorb", werden Sie 

unverz¿glich dar¿ber per E-Mail benachrichtigt. Anschlie-

Çend kºnnen Sie in Ihr elektronisches Postfach einsteigen 

und die Nachricht abholen, ausdrucken, per E-Mail weiterlei-

ten etc. 

 

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

¶ Sichere Zustellung Ihrer Behºrdenschreiben 

¶ Garantiert SPAM-frei 

¶ Sicher und vertraulich 

¶ 7 Tage ï 24 Stunden geºffnet 

¶ Keine "gelben Zettel" 

¶ Weltweit erreichbar 

¶ Verk¿rzte Verfahrenszeiten 

 

Trinkwasserqualitªt  
 
Auf der Homepage: www.allerheiligen.ooe.gv.at oder unter 

www.trinkwasserinfo.at finden Sie den aktuellen Pr¿fbefund 

einer Volluntersuchung des Trinkwassers  

 

 



 

 

 

Flªchenwidmungsplan  nderung Nr. 
4.22 ĂHochñ 
 
Die Gemeinde Allerheiligen i. M. beabsichtigt im Bereich 
Kriechbaum eine Flªchenwidmungsplan- nderung. Dabei 
soll das Grundst¿ck 1938/11 (722 mĮ), KG Allerheiligen, von 
derzeit Gr¿nland ï F¿r die Land- und Forstwirtschaft be-
stimmte Flªche, ¥dland in dann Bauland ï Wohngebiet bzw. 
die Grundst¿cke 1938/16 Teil und 1938/15 Teil derzeit Gr¿n-
land ï F¿r die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flªche, 
¥dland dann Verkehrsflªche ï FlieÇender Verkehr umgewid-
met werden. 
 
Es soll dabei Wohngebiet f¿r die Errichtung eines Einfamili-
enhauses entstehen. 
 
 

Flªchenwidmungsplan  nderung Nr. 
4.23 ĂWurmñ 
 
Die Gemeinde Allerheiligen i.M. beabsichtigt im Bereich Al-
lerheiligen eine Flªchenwidmungsplan- nderung. Dabei 
sollen 1.000 mĮ der Grundst¿cke bzw. Grundst¿cksteile Nr. 
393 bzw. 385, KG Allerheiligen von derzeit Gr¿nland ï F¿r 
die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flªche, ¥dland in 
eine + Signatur (Sternchenbau Nr. 48), umgewidmet wer-
den. 
 
Durch die Umwidmung soll die bestehende Ressource 
(Verkauf) weiterverwertet werden und es w¿rde kein Leer-
stand dieses Wohngebªudes entstehen. Auch seitens des 
Landes Oberºsterreich wird es begr¿Çt Bodenverbrauch 
(Neubauten) zu vermeiden.  

Hinweis: Der Plan wurde verkleinert und ist daher  
nicht maÇstabsgetrau dargestellt 

GemªÇ Ä 33 Abs.1, 3 und 4 des O¥. Raumordnungsgesetzes 1994, LGBl. Nr.114/1993 idgF., wird hiermit zu den ange-

f¿hrten geplanten Flªchenwidmungsªnderungen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb 4 Wochen ge-

geben, jedoch spªtestens bis 10. Mai 2024.  

Diese Frist wird nicht erstreckt. Stellungnahmen, die nicht innerhalb dieser Frist beim Gemeindeamt Allerheiligen i. M. 

einlangen, kºnnen nicht ber¿cksichtigt werden. 

 

Die ºffentliche Einsicht in die Plªne beim Gemeindeamt ist wªhrend der Parteienverkehrszeiten vier Wochen mºglich, 

jedoch spªtestens bis 10. Mai 2024. 

Jedermann der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, wªhrend der Einsichtsfrist schriftliche 

Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt Allerheiligen einzubringen. 

Hinweis: Der Plan wurde verkleinert und ist daher  
nicht maÇstabsgetrau dargestellt 



 

 

Gesamt¿berarbeitung Flªchenwidmungsplan und ¥rtliches Entwicklungskonzept 
(¥EK) 
 
Die Gemeinde Allerheiligen i. M. beabsichtigt, den rechtswirksamen Flªchenwidmungsplan Nr. 4 sowie das ºrtliche Ent-

wicklungskonzept Nr. 2 zu ¿berarbeiten.  

Das ºrtliche Entwicklungskonzept ist auf einen Planungszeitraum von f¿nfzehn Jahren, der Flªchenwidmungsteil auf einen 

solchen von siebeneinhalb Jahren auszulegen. 

 

Das ºrtliche Entwicklungskonzept skizziert grundlegende Entwicklungsoptionen vor. Es werden hier beispielsweise Gebie-

te, die f¿r eine Umwidmung als Bauland vorgesehen sind, dargestellt. 

 

Im Flªchenwidmungsplan ist die derzeitige Nutzung konkret und parzellenscharf festgelegt. Der Flªchenwidmungsteil darf 

dabei dem ¥EK nicht widersprechen. 

 

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, sich am Planungsgeschehen zu beteiligen und 

etwaige Widmungsw¿nsche am Gemeindeamt bekannt zu geben. Dazu bitten wir, den untenstehenden Abschnitt ausgef¿llt 

bis spªtestens Montag, 27. Mai 2024 am Gemeindeamt abzugeben. Umwidmungsw¿nsche, die nicht innerhalb dieser Frist 

beim Gemeindeamt Allerheiligen i. M. einlangen, kºnnen nicht ber¿cksichtigt werden.  

 

Alle Anfragen werden anschlieÇend vom zustªndigen Ausschuss sowie vom Planungsb¿ro ¿berpr¿ft und mit dem O¥ 

Raumordnungsgesetz abgeglichen. Sofern alle Richtlinien erf¿llt werden, kann ¿ber eine Genehmigung entschieden wer-

den. 

 

Wenn Sie planen, in den nªchsten Jahren ein Grundst¿ck umwidmen zu lassen, ist JETZT Ihre Chance, das kosteng¿nstig 

zu machen! 

 

Hinweis: Im Zuge der Umwidmung ist ein Infrastrukturkosten- und Baulandsicherungsvertrag abzuschlieÇen (Kanal, Was-

ser, StraÇe und Bauverpflichtung). 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --ððððððððððð- 

Antrag auf Umwidmung 
 Datum: 
 Laufende Nummer: 

Widmungswerber 

 
 

Widmungswunsch 

 
 
    ____________________________________ 
      Unterschrift 

Name 
  

Adresse 
  

Telefonnummer 
  

E-Mail Adresse 
  

Katastralgemeinde (KG) 
ƺ   43201 Allerheiligen 
ƺ   43210 Lebing 

Grundst¿cksnummer 
  

Derzeitige Widmung 
  

Gew¿nschte zuk¿nftige Widmung 
  

  
Begr¿ndung f¿r die Umwidmung     

   



 

 

Freihalten des Lichtraumes 
 

Wir weisen in der B¿rgerinfo regelmªÇig auf die Verant-

wortung der Grundeigent¿mer f¿r die Einhaltung des 

Lichtraumprofiles hin. Dieser Hinweis st¿tzt sich auf den Ä 

91 der StraÇenverkehrsordnung 1960. 
 

Was viele aber nicht wissen ist, dass im selben Paragra-

fen auch Folgendes verankert ist: 

Die Behºrde hat die Grundeigent¿mer aufzufordern, Bªu-

me, Strªucher, Hecken und dergleichen, welche die Ver-

kehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht ¿ber den 

StraÇenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung 

und Sicherung des Verkehrs oder welche die Ben¿tzbar-

keit der StraÇe einschlieÇlich der auf oder ¿ber ihr befind-

lichen, dem StraÇenverkehr dienenden Anlagen, z. B. 

Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, 

beeintrªchtigen, auszuªsten oder zu entfernen.  

In dieser Formulierung ist auch die Einsicht in Kreuzungs-

bereichen, welche durch Feldfr¿chte, Begr¿nungen usw. 

eingeschrªnkt ist, beinhaltet. Auch hier ist der jeweilige 

Grundbesitzer verantwortlich.  
 

Bitte achten Sie darauf, damit es bei einem Verkehrsunfall 

zu keinen unnºtigen Problemen (Regressforderungen) 

kommt. 

JUGENDTAXI-Gutscheine  
sind abholbereit  
 

Die Jugendtaxi-Gutscheine werden f¿r ein halbes Jahr (48 km, 

Jªnner bis Juni bzw. Juli bis Dezember).  
 

Die Hªlfte des Fahrpreises kann mit diesen Gutscheinen begli-

chen werden. 
 

Jeder Jugendliche ab 15 bis einschl. 20 Jahre mit Hauptwohn-

sitz in der Gemeinde Allerheiligen kann sich am Gemeindeamt 

einen Jugendtaxiausweis ausstellen lassen (Passfoto mitneh-

men).  
 

Mit Nachweis haben auch Studenten, Prªsenz- und Zivildiener 

sowie Lehrlinge bis 25 Jahre die Mºglichkeit, einen Jugendtaxi-

ausweis zu beantragen.  
 

Die Jugendtaxi-Gutscheine kºnnen jederzeit vom  

Gemeindeamt abgeholt werden. 

Radfahren im Wald - nur auf ausgewiese-
nen Strecken erlaubt 

 

Anders als vielfach angenommen, ist Radfahren und Moun-

tainbiken im Wald grundsªtzlich verboten. Nur ausgewiese-

ne Routen, bei denen der Waldeigent¿mer ausdr¿cklich 

zugestimmt hat, d¿rfen legal befahren werden. 

Jeder darf den Wald zu Erholungszwecken zu FuÇ betreten 

und sich dort aufhalten. Ein Recht f¿r Erholungssuchende, 

welches das Forstgesetz ausdr¿cklich gewªhrt. Das Fahren 

im Wald, egal ob mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrªdern, ist 

dabei aber nicht inbegriffen. Nur wenn der f¿r eine Forst-

straÇe verantwortliche Waldbesitzer seine Zustimmung er-

teilt, steht einem Radvergn¿gen nichts im Wege. 

In der Praxis ist es so, dass seitens von Radfahrerinnen 

und Radfahrern nicht die persºnliche Zustimmung des 

Waldbesitzers eingeholt werden muss, sondern dass es ein 

Abkommen mit dem regionalen Tourismusverband und di-

versen Waldbesitzern gibt. Damit die Route erkennbar ist, 

sind alle freigegebenen Rad- und Mountainbikestrecken im 

Wald entsprechend beschildert. 

Sind keine Schilder vorhanden, muss man davon ausge-

hen, dass es sich um keine freigegebene Strecke handelt. 

Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn Strecken im Internet als 

Radrouten aufscheinen. Spªtestens wenn man als Radfah-

rerin oder Radfahrer an Ort und Stelle mit einem Schranken 

oder einer Fahrverbotstafel konfrontiert ist, muss man in 

Erwªgung ziehen, dass die online abgefragte Information 

offenbar fehlerhaft ist. 

Der Landwirtschaftskammer ist es bewusst, dass viele die 

Sehnsucht nach einem Walderlebnis auf dem Rad versp¿-

ren. Deshalb gibt es das Bekenntnis nach einer bedarfsge-

rechten Freigabe von Routen auf vertraglicher Grundlage. 

Damit soll Nutzungskonflikten zwischen Erholungssuchen-

den und Waldbesitzern vorgebeugt werden und eine geziel-

te Besucherlenkung stattfinden. 

ϭ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀƊǎƪŀƳƳŜǊ hm 

Offiziell freigegebene Strecken verf¿gen ¿ber eine Beschilderung.  

ϭ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀƊǎƪŀƳƳŜǊ hm 



 

 

Jagdpacht Kontoªnderungen 
 

Eigent¿mer eines land- und/oder forstwirtschaftlichen 

Grundes in Allerheiligen im M¿hlkreis bekommen  den 

jªhrlichen Jagdpacht ausbezahlt. 

 

Wir ersuchen Sie daher - falls sich im letzten Jahr ihre 

Bankdaten geªndert haben ï um Bekanntgabe der 

neuen Bankverbindung, damit eine ordnungsgemªÇe 

¦berweisung erfolgen kann. 

 

Bitte geben Sie Ihre neuen Daten (IBAN) der Schri-

f¿hrerin des Jagdausschusses, Birgit Lasinger per Mail 

an lasinger@allerheiligen.ooe.gv.at oder am Gemeinde-

amt bekannt. 

 

 

Flurreinigungsaktion ĂHui statt Pfuiñ 
 

Am 23. Mªrz 2024 fand wieder unsere jªhrliche Flurreini-

gungsaktion statt. Mit zahlreich unterst¿tzenden Hel-

fer:innen konnten wir unseren Ort von M¿ll befreien.  

Zum Schluss gab es f¿r jeden eine Stªrkung.  

 

Ein herzliches Dankeschºn, an alle fleiÇigen 

Helfer, auch bedanken wir uns bei dem 

Team des Umweltausschusses unter  

Obmann Engelbert Aistleithner  

f¿r die gute Organisation. 

Erhebliche Schªden an Kanalpumpwerke 
 

Leider stellen wir regelmªÇig fest, dass in unserer Kanali-

sation immer wieder Dinge (Damenbinden und Tampons) 

landen, die dort nicht hingehºren. Dadurch verstopfen un-

sere Kanalpumpen und werden dabei erheblich beschª-

digt.  

 

In diesem Fall muss ein Pumpentausch der sich auf ¿ber ú 

7.000 belªuft, durchgef¿hrt werden. 

Die Behebung der Verstopfungen der Pumpwerke ist nicht 

nur aufwendig, sondern auch extrem teuer. Die Kosten 

daf¿r tragen wir ALLE. 

Sollten sich derartige Vorfªlle hªufen, sehen wir uns ge-

zwungen weitere Schritte einzuleiten um die Verursacher 

auszuforschen.  

 

ACHTUNG: Werfen Sie KEINE Microfasert¿cher, Ab-

schminkt¿cher, Hygieneartikel, Feuchtt¿cher, Lebensmit-

telabfªlle, Wattestªbchen oder dergleichen in die Toilette. 

 

Hundekot richtig entsorgen 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass laut Ä 6 Abs. 3 Oº. 

Hundehaltegesetz 2002 , die Exkremente des Hundes, 

welche dieser an ºffentlichen Orten hinterlªsst, vom Hun-

def¿hrer unverz¿glich zu beseitigen und ordnungsgemªÇ 

zu entsorgen sind. Das gilt f¿r den gesamten ºffentlichen 

Raum, also auch f¿r Gr¿nflªchen, Wiesen usw. Die Ge-

meinde hat als Service Hundekotsackerlspen-

der aufgestellt. Mit den kostenlosen Sackerln ist die einfa-

che und saubere Entfernung des Hundekots jederzeit 

mºglich. F¿r die Entsorgung der Hinterlassenschaft stehen 

Papierkºrbe bereit. 

 

Gesundheit f¿r Mensch und Tier 

Durch die ordnungsgemªÇe Entsorgung des Hundekots 

wird auch die Verbreitung von Parasiten verhindert.  

 

ϭ tƛȄŀōŀȅ ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 

ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 

ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 



 

 

Die Baubehºrde informiert 

Oº. Baurechts-Novelle 2024 

Die Oº. Bauordnungs-Novelle 2024 wurde mit LGBl. Nr. 

14/2024 am 31. Jªnner 2024 kundgemacht und trat mit 1. 

Februar 2024 in Kraft. 
 

Um bei Gebªuden von der bewilligungsgemªÇen Lage ab-

weichende Bauf¿hrungen zu verhindern,  

wurde der neue Ä 40a in der Oº. Bauordnung erlassen. 
 

Dieser neue Paragraph der Oº. Bauordnung bestimmt, 

dass bei bewilligungspflichtigen Neu- und Zubauten, die ein 

Fundament erfordern, die Bauf¿hrerin oder der Bauf¿hrer 

der Baubehºrde nach der Fertigstellung des Fundaments 

unaufgefordert eine von ihr oder ihm ausgestellte Bestªti-

gung vorzulegen hat.  
 

Damit wird vom Bauf¿hrer bestªtigt, dass das Gebªude 

in Bezug auf die Grundst¿cks- oder Bauplatzgrenzen 

bewilligungsgemªÇ situiert wird.  
 

Mit der Ausf¿hrung der AuÇenbauteile darf erst nach Vorla-

ge dieser Bestªtigung (Befund) begonnen werden. 

 

Neue Lºschwasserentnahmestellen 
 

In Kooperation mit der Gemeinde Bad Zell wurde k¿rzlich 

der neue Lºschwasserbehªlter in Hennberg/Maierhof fertig-

gestellt. Der Behªlter mit einem Fassungsvermºgen von 

100 mį Wasser wurde bereits bef¿llt und ist somit voll ein-

satzfªhig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Das Projekt wurde in der letzten GEP (Gefahrenabwehr- und 

Entwicklungsplanung) erarbeitet und konnte bereits 2023 

umgesetzt werden. Damit die Feuerwehren im Ernstfall gut 

vorbereitet sind, wurde die Wasserentnahmestelle in den 

Einsatzplan der Feuerwehren eingearbeitet. Im Februar fand 

bereits eine ¦bung mit den Freiwilligen Feuerwehren Bad 

Zell, Erdleiten und Allerheiligen-Lebing statt. 

 

Die Kosten dieses Gemeinschaftsprojektes belaufen sich 

auf ca. 40.000 Euro. Seitens des Landes O¥ werden 

20.000 Euro gefºrdert. Der Restbetrag wird auf die Ge-

meinden Bad Zell und Allerheiligen aufgeteilt. 

Mit diesem wichtigen Schritt kann die Lºschwasserver-

sorgung von ca. 10 Objekten in Hennberg und Maierhof 

sichergestellt werden und dient als essenzielle Res-

source im Brandfall. 
 

Der zweite Lºschwasserbehªlter, ebenso mit einem Fas-

sungsvermºgen von 100 mį wurde auf Initiative der Ge-

meinde und Feuerwehr Allerheiligen-Lebing in Kooperati-

on mit der Gemeinn¿tzigen Wohnungsgenossenschaft 

Lebensrªume im Bereich G¿terweg Ratshofer errichtet. 

Diese Entnahmestelle wurde ebenfalls Anfang des Jah-

res fertiggestellt und ist ab sofort zum Wohle unserer 

Gemeindeb¿rger:innen einsatzbereit. 
 

Ein ganz besonderer Dank gilt den Grundbesitzern 

Thomas und Berta Mayrhofer (Langebner) sowie 

Herrn Thomas Lasinger (Ratshofer)  

f¿r die Bereitstellung der Grundst¿cke.  

Ohne ihr Verstªndnis f¿r diese wichtigen Projekte, 

wªre die Umsetzung nicht mºglich gewesen. 

 

.ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊ aŀǊǝƴ aƻǎŜǊ ǳƴŘ .ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊ .ŜǊǘƘƻƭŘ .ŀǳƳƎŀǊǘƴŜǊ 

[ǀǎŎƘǿŀǎǎŜǊōŜƘŅƭǘŜǊ DǸǘŜǊǿŜƎ IŜƴƴōŜǊƎτaŀƛŜǊƘƻŦ 

ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 

.ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊ .ŜǊǘƘƻƭŘ .ŀǳƳƎŀǊǘƴŜǊΣ YƻƳƳŀƴŘŀƴǘ I.L aƛŎƘŀŜƭ 

wŀŀōΣ ±ƛȊŜōǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊ aŀǊƪǳǎ ²ŀƘƭ 

[ǀǎŎƘǿŀǎǎŜǊōŜƘŅƭǘŜǊ DǸǘŜǊǿŜƎ wŀǘǎƘƻŦŜǊ 

ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 

[ǀǎŎƘǿŀǎǎŜǊōŜƘŅƭǘŜǊ DǸǘŜǊǿŜƎ wŀǘǎƘƻŦŜǊ 

ϭ DŜƳŜƛƴŘŜ !ƭƭŜǊƘŜƛƭƛƎŜƴ ƛΦaΦΦ 

ϭ tƛȄŀōŀȅ 
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